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Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz
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Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Lüchow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  

Lüchow Süd
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Maßstab 1:5.000

Landschaftsschutzgebiet
"Gewässersystem der

Jeetzel mit Quellwäldern"

  Ortslage Loge

±
Quelle: 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.
© 2015 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz

Karte 25
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  Anlage 4 

Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Lüchow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  



Maßstab 1:5.000

Landschaftsschutzgebiet
"Gewässersystem der

Jeetzel mit Quellwäldern"

  Ortslage Polizei Lüchow

±
Quelle: 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.
© 2015 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz

Karte 26
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  Anlage 4 

Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Lüchow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  

Polizei Lüchow 



Maßstab 1:2.500

Landschaftsschutzgebiet
"Gewässersystem der

Jeetzel mit Quellwäldern"

  Ortslage Banneick

±
Quelle: 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.
© 2015 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz

Karte 27
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  Anlage 4 

Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Lüchow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  



Maßstab 1:5.000

Landschaftsschutzgebiet
"Gewässersystem der

Jeetzel mit Quellwäldern"

  Ortslage Wustrow Nord

±
Quelle: 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.
© 2015 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz

Karte 28
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  Anlage 4 

Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Wustrow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  

Wustrow Nord



Maßstab 1:5.000

Landschaftsschutzgebiet
"Gewässersystem der

Jeetzel mit Quellwäldern"

  Ortslage Wustrow Süd

±
Quelle: 
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen 
Vermessungs- und Katasterverwaltung.
© 2015 Landesamt für Geoinformation und 
Landesentwicklung Niedersachsen (LGLN)

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Der Landrat
Natur- und Landschaftsschutz

Karte 29
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  Anlage 4 

Maßgebliche Karte zur Verordnung des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg

vom 17.12.2018
in der Stadt Wustrow (Wendland),

der Samtgemeinde Lüchow (Wendland)

Böschungsoberkante + 10m

Böschungsoberkante

Legende
LSG Grenze   
(Die Innenseite des grauen 
Rasterbandes kennzeichnet die 
Grenze des Landschaftsschutzgebietes)

Grenzverlauf an Gewässern  

! ! Grenzverlauf an Gewässern  

Wustrow Süd
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Stellenausschreibungen

Beim Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz ist im Referat 407 „Moor- und Domä-
nenverwaltung, Justiziariat“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt der
Dienstposten/Arbeitsplatz

einer Referentin oder eines Referenten (w/m/d)

zu besetzen.
Der Dienstposten ist nach der BesGr. A 15 bewertet. Zurzeit steht

nur eine Stelle nach der BesGr. A 14 zur Verfügung. Es besteht kein An-
spruch auf Beförderung.

Die Eingruppierung erfolgt abhängig von der jeweiligen fachlichen
Qualifikation und den vorliegenden Erfahrungen bis in die EntgeltGr. 15
TV-L.

Aufgabenbeschreibung:
— fachübergreifendes Justiziariat des ML,
— Rechtsangelegenheiten der Abteilung 4 „Verwaltung, Recht, Fors-

ten“, insbesondere Forst- und Jagdrecht,
— Verfassungsrecht,
— allgemeines Verwaltungsrecht sowie
— Bearbeitung von zivilrechtlichen Fragestellungen, auch Schadens-

ersatz- und Amtshaftungsrecht.
Anforderungsprofil:

Bewerbungsberechtigt sind Personen mit der Befähigung zum Richter-
amt und mehrjähriger Erfahrung in den beschriebenen Rechtsgebie-
ten, vorzugsweise durch Berufserfahrung im öffentlichen Dienst.
Alternativ kann diese auch durch eine juristisch geprägte Tätigkeit in
einem Verband nachgewiesen werden. 

Erforderlich sind gute allgemeine Rechtskenntnisse sowie besondere
Kenntnisse im Forst-, Jagd- und Naturschutzrecht und im allgemeinen
Verwaltungsrecht. Erfahrungen in der Bearbeitung zivilrechtlicher
Fragestellungen und in Rechtsetzungsverfahren sind erwünscht.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit der Befähigung zur selbständigen
juristischen Arbeit, guter Auffassungsgabe und Entscheidungsfreude.
Ein besonderes Verständnis für land-, forst- und jagdliche Themen ist
wünschenswert. 

Die Bearbeitung der vielfältigen rechtlichen Fragestellungen, die auch
häufig die Einbindung anderer Fachbereiche des Hauses bedeutet, er-
fordert eine hohe Sozialkompetenz, Verhandlungsgeschick, Kommu-
nikationsfähigkeit, Dienstleistungsorientierung und -bereitschaft sowie
Überzeugungskraft, Kritik- und Konfliktfähigkeit. 

Erfahrungen in der Zusammenarbeit und im Umgang mit Verbänden
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sind von Vorteil.

Die Stelle ist teilzeitgeeignet. 
Das ML strebt an, in allen Bereichen und Positionen eine Unterre-

präsentanz i. S. des NGG abzubauen. Daher sind Bewerbungen von
Männern besonders erwünscht und können nach Maßgabe des § 11
NGG bevorzugt berücksichtigt werden.

Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen werden bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Eine Behinde-
rung/Gleichstellung bitte ich zur Wahrung Ihrer Interessen bereits in
der Bewerbung mitzuteilen.

Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten sind willkommen.
Das ML ist im Rahmen des Audits berufundfamilie® als familien-

freundlicher Arbeitgeber zertifiziert.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter der Angabe des Aktenzei-

chens 402-03041-1069 (bei Bewerberinnen oder Bewerbern aus dem
öffentlichen Dienst mit Einverständniserklärung zur Einsichtnahme in
die Personalakte und unter Nennung der Ansprechpartnerin oder des
Ansprechpartners in der jeweiligen Personaldienststelle mit E-Mail-
Adresse) bis zum 25. 4. 2019 an das Niedersächsische Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Referat 402, Ca-
lenberger Straße 2, 30169 Hannover.

Für Fragen zum Arbeitsgebiet stehen Ihnen Frau Langelotz, Tel.
0511 120-2347, und für Fragen zum Ausschreibungsverfahren Frau
Becker, Tel. 0511 120-2070, zur Verfügung.

Eingangsbestätigungen oder Zwischennachrichten werden nicht
versandt. Sofern die Rücksendung der Unterlagen gewünscht wird, ist
den Bewerbungsunterlagen ein frankierter Rückumschlag beizulegen.
Andernfalls werden die Bewerbungsunterlagen zwei Wochen nach
Abschluss des Ausschreibungsverfahrens vernichtet.

Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es notwen-
dig, personenbezogene Daten zu speichern. Durch die Zusendung Ih-
rer Bewerbung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten
zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvorschriften
elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer
Datenschutzerklärung unter https://www.ml.niedersachsen.de/down-
load/135511.

Bewerbungen sind auch per E-Mail möglich. Bitte senden Sie Ihre voll-
ständigen Unterlagen (im PDF-Format) an ref402-personal@ml.nieder-
sachsen.de.

— Nds. MBl. Nr. 14/2019 S. 698

Die Universität Hildesheim ist eine Profiluniversität in der Träger-
schaft einer öffentlich-rechtlichen Stiftung mit rd. 8 100 Studierenden
und ca. 800 hauptberuflich Beschäftigten. 

Als Stiftungsuniversität gestalten wir die Entwicklung unserer Hoch-
schule im Rahmen von Verfassung und Gesetz autonom und eigenver-
antwortlich. Gesichert wird das durch die stetige Weiterentwicklung
eines modernen Hochschulmanagements.

Zum 15. 10. 2019 ist im Fachbereich 1: Erziehungs- und Sozialwis-
senschaften im Institut für Katholische Theologie für den Zeitraum von
drei Jahren die folgende Stelle zu besetzen:

wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter 
(m/w/d)

(EntgeltGr. 13 TV-L, 50 %).
Aufgaben:

— Übernahme von Aufgaben im viersemestrigen Masterstudiengang
GHR 300,

— religionspädagogische Lehrveranstaltungen im Bachelor (BA),
— hochschuldidaktische (Weiter-)Qualifizierung.

Voraussetzungen:
— abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Schwer-

punkt Lehramt),
— Erfahrungen in der Praktikumsbetreuung und möglichst darüber-

hinausgehende Unterrichtserfahrung.
Als familiengerechte Hochschule bieten wir ein abwechslungsrei-

ches, interdisziplinäres Aufgabenspektrum, flexible Arbeitszeiten, re-
gelmäßige Fort- und Weiterbildungen und eine Jahressonderzahlung
im Rahmen des TV-L. Es erwartet Sie ein dynamisches, engagiertes und
aufgeschlossenes Team.

Die Stiftung Universität Hildesheim hat sich ein Leitbild gegeben, in
dem sie Wert auf Gender- und Diversitykompetenz legt.

Die Stiftung Universität Hildesheim will die berufliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern besonders fördern. Daher strebt sie eine
Erhöhung des im jeweiligen Bereich unterrepräsentierten Geschlechts
an.

Bewerbungen von Bewerberinnen und Bewerbern mit Schwerbe-
hinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ein
Nachweis ist beizufügen.

Für Fragen steht Ihnen Frau Prof. Dr. Christina Kalloch, Tel. 05121
883-11516, oder per E-Mail: christina.kalloch@uni-hildesheim.de,
gern zur Verfügung.

Zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden
personenbezogene Daten gespeichert und verarbeitet.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung nebst Anlagen auf dem Postweg bis
zum 15. 5. 2019 unter Angabe der Kennziffer 2019/107 an den Präsi-
denten der Universität Hildesheim, Dezernat für Personal- und Rechts-
angelegenheiten, Universitätsplatz 1, 31141 Hildesheim. 

Wenn Sie die Rücksendung der eingereichten Unterlagen wün-
schen, fügen Sie bitte Ihrer Bewerbung einen ausreichend frankierten
und an Sie adressierten Rückumschlag bei. Die Bewerbungsunterlagen
werden andernfalls unverzüglich nach Abschluss des Personalaus-
wahlverfahrens vernichtet. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass Eingangsbestätigungen und Zwi-
schennachrichten nicht versandt werden können.
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